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Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
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Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 13.07.2020  öffentlich 

 

23. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 128 
"Sondergebiet für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich der 
Neufahrner Gegenkurve",  
Würdigung der Stellungnahme des Kreisbrandrates von Freising 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme des Kreisbrandrates von Freising vom 02.12.2019 
 

 

 



 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 1. Zufahrt und Verkehrsflächen 
 
Die Umfahrung des Sondergebietes ist nicht Teil des Bebauungsplanes. Entsprechend der 
Stellungnahme ausgebaute Verkehrsflächen sind jedoch aufgrund des vorhandenen Be-
standes an Feld- bzw. Versorgungs- und Rettungswegen der Deutschen Bahn gewährleistet. 
 
Zu 2. Bekanntmachung eines Ansprechpartners im Schadensfall 
 
Der Betreiber der Anlage wird sowohl durch Beschilderung an der Anlage sowie durch Be-
kanntgabe bei der Freiwilligen Feuerwehr Neufahrn die Kontaktdaten des Betreibers der 
Freiflächenphotovoltaikanlage bekannt geben.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt die Würdigung ent-
sprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung der Bauleitplanung wird nicht veranlasst. 
 
Der Betreiber der Photovoltaikanlage wird im abzuschließenden Städtebaulichen Vertrag da-
zu verpflichtet, die im Sachvortrag genannte Beschilderung der Anlage durchzuführen sowie 
den Ansprechpartner bei der örtlichen Feuerwehr zu benennen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


